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Man veredelt die Pflanzen durch Zucht und die Menschen durch
Erziehung.

J. J. Rousseau. (Emil, 1762.)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

U
Abonnementspreis jährl. Fr. 6.—

(Mitglieder Fr. 5.—)
Sämtliche Adressänderungen und BOf
itellungen sind zu richten an die Ger
ichäftsstelle d. F. V. S., Postfach 2141
Zürich-Hauptbahnhof. Postch. VIII. 2607)

Inhalt : Staat und Kirche, ihr Zusammenhang und ihre Trennung. — Priester des Zölibates satt. —
Ihre erste Sorge. — Hall und Widerhall. — Ortsgruppen. — Feuilleton: Ruhe sanft!

W
1

r anerkennen und danken! — I
l

CD

(0

*%

3

Staat uni He, ihr zusaniMümg um Hin Tranig.
Vortrag, gehalten vor der Freigeistigen Vereinigung der Schweiz in Aarau, am 26. September 1943.

Von Dr. Hermann Gschwind.

Es ist mir eine besondere Freude, hier in der Metropole
des «Kultuirstaates», über dieses Thema zu sprechen, denn von
hier ist vor rund hundert Jahren Landammann Augustin Keller
ausgegangen, der Initiant der KJosteraufhebung im Aargau,
der Vorkämpfer der Anti-Jesuiten-Bewegung, der Gegner der
Unfeldbarkeitserkläning und Führer im darauffolgenden
Kulturkampf. In seinem Sinn und Geiste wollen wir an unser
Problem herantreten.

I.
Zum prinzipiellen Verhältnis von Staat und Kirche.

Es sei hier von vornherein verzichtet auf eine geschichtliche

Entwicklung des Staatsbegriffes und nur zunächst gefragt
nach idem Ursprung und nach der Begründung des
Staates. Eine alte Meinung, ursprünglich semitisch-orientalischer

Herkunft, erklärt: «der Staat beruht auf dem Willen
Gottes, er ist das Werk Gottes.» In unmittelbarem Sinne
verstanden führt dieser Satz notwendig zur Theokratie, d. h. zu
einem Staate, in dem die Priester, denen die Erkundung des

göttlichen Willens obliegt, zur Herrschaft kommen. Die
Weltgeschichte widerspricht so sehr idieser Staatsauffassung, dass

es wohl überflüssig ist, hier des näheren ihre Unhaltbarkeit
nachzuweisen. Wir begnügen uns im Gegensatz zu dieser
phantastischen Vorstellung mit dem Gedanken einer rein menschlichen

Begründung des Staates und erklären ihn psychologisch

aus dem Gemeinschaf tstrieb der menschlichen Natur.

Der Mensch ist, wie schon Aristoteles gesehen hat, von
Natur aus ein soziales, ein «politisches» Wesen; er ist für das
Gemeinschaftsleben und für die Staatenbildung bestimmt und
auf sie angelegt. Auf dem Boden der menschlichen Natur
also ist der Organismus des Staates erwaclisen. Der ihr
eigentümliche Gemeinschaftstrieb wirkt sich nun aber nach zwei
Richtungen hin aus: einmal als Trieb zur Staatenbildung, als

Staatstrieb, dann aber besonders kräftig auch im religiösen
Leben, wo er überall zur Kirchenbildung führt, namentlich
stark bei den Religionen, die einen priesterlichen Grundcharakter

haben (Katholizismus). Beide Triebe, Staatstrieb und
kirchenbildetider Trieb neigen zur Macht-Ausdehnung und
treten daher in Konkurrenz zueinander. Insbesondere kann
der kirchenbildende Trieb oft so anspruchsvoll auftreten, dass

er dem Staate, der Gesellschaft, der Kunst, Kultur und Wissenschaft

geradezu gefährlich wird. Daraus ergeben sich Konflikte

zwischen Staat und Kirche, und ausgesprochene Macht¬

kämpfe zwischen dein beiden Grössen waren und sind nichts
Seltenes ; denn die katholische Kirche betrachtet sieh auf Grund
ihrer Stiftung ihrem Wesen nach als eine unabhängige und
selbständige und darum souveräne Gesellschaft, die ihr eigenes
Recht von Gottes Gnade besitzt und dieses Recht auch gegenüber

der Staatsgewalt nach Möglichkeit behaupten will. Trotzdem

sind nach unserer Auffassung derartige Machtkämpfe stets
auszutragen unter dem Gesichtspunkt der Souveränität
des Staates, d. h. der moderne Staat beansprucht in
seinem Gebiete Souveränität, die Höehstgewailt im Staate, die
rechtliche Unabhängigkeit der Staatsgewalt von anderen
Gewalten. «Es gibt», erklärt der Kirchenrechtslehrer R. Sohm, «in
der abendländischen Kulturwelt keine souveräne Kirche mehr;
nur der Staat ist souverän.» Die Durchführung des

Staatsgedankens schliesst also notwendig eine Ueberordniung des
Staates über die kirchenbildenden Triebe in sich. Mit .dem

Begriff der Souveränität ist auch abgewiesen im prinzipiellen
Verhältnis von Staat und Kirche die Koordination beider
Gewalten, die Forderung der rechtlichen Gleichordnung von Staat

und Kirche, wie sie der Katholizismus in seiner Kirchenpolitik
dem modernen Staate gegenüber vertritt, wenn er erklärt: es

gibt neben dem Staate eine zweite, gleichfalls höchste Autorität

beanspruchende Zwangsordnung, die Kirche, und wenn
zwischen den beiden Mächten strittige Angelegenheiten zu

regeln sind, so mögen sie sich als gleichberechtigte, souveräne
Gemeinschaften friedlich darüber in einem Vertrage (Konkordat)

vereinbaren. Praktisch läuft dieses Konkordat-System auf
ein modernisiertes und verschleiertes Kirchenstaatstum hinaus,
bei dem der S^M *<n immer neue Kämpfe mit der Kirche
verwickelt wird
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